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BFH – Anhängige Verfahren 
 

 
 

 
 
 

 

AEUV Art 18: 
Kindergeld, Rückwirkung, Diskriminierung, Sozialleistung  

Bundesfinanzhof Az: III R 30/23  
1. Verstößt § 66 Abs. 3 EStG a.F. gegen Art. 3 GG? Schränkt § 66 Abs. 3 EStG a.F. das 
Recht auf Freizügigkeit nach Art. 21 AEUV unzulässig ein und verstößt gegen das Dis-
kriminierungsverbot nach Art. 18 AEUV? 
2. Belastet der Antragsprozess ausländische Kindergeldberechtigte im Verhältnis zu in-
ländischen Berechtigten unverhältnismäßig? 
3. Ist es zumutbar, dass ausländische Kindergeldberechtigte im Laufe der Jahre mehr Kin-
dergeldanträge stellen müssen als inländische Berechtigte? 

  

 

AEUV Art 18: 
Kindergeld, Rückwirkung, Diskriminierung, Sozialleistung  

Bundesfinanzhof Az: III R 31/23  
1. Verstößt § 66 Abs. 3 EStG a.F. gegen Art. 3 GG? Schränkt § 66 Abs. 3 EStG a.F. das 
Recht auf Freizügigkeit nach Art. 21 AEUV unzulässig ein und verstößt gegen das Dis-
kriminierungsverbot nach Art. 18 AEUV? 
2. Belastet der Antragsprozess ausländische Kindergeldberechtigte im Verhältnis zu in-
ländischen Berechtigten unverhältnismäßig? 
3. Ist es zumutbar, dass ausländische Kindergeldberechtigte im Laufe der Jahre mehr Kin-
dergeldanträge stellen müssen als inländische Berechtigte? 

  

 

AEUV Art 45: 
Lohnsteuerabzug, Betriebsstätte, Arbeitgeber, Ausland, Dienstreise  

Bundesfinanzhof Az: VI R 25/22  
Sind ausländische Betriebsstätten einer im Inland ansässigen Kapitalgesellschaft keine 
Arbeitgeber i.S. des Art. 15 Abs. 2 Buchst. b OECD-MustAbk und ist somit von der in-
ländischen Kapitalgesellschaft als Arbeitgeberin gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG der 
Lohnsteuerabzug vom auf Inlandsdienstreisen entfallenden Arbeitslohn der Arbeitnehmer 
ihrer ausländischen Betriebsstätten vorzunehmen? 
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AEUV Art 45: 
Lohnsteuerabzug, Betriebsstätte, Arbeitgeber, Ausland, Dienstreise  

Bundesfinanzhof Az: VI R 26/22  
Sind ausländische Betriebsstätten einer im Inland ansässigen Kapitalgesellschaft keine 
Arbeitgeber i.S. des Art. 15 Abs. 2 Buchst. b OECD-MustAbk und ist somit von der in-
ländischen Kapitalgesellschaft als Arbeitgeberin gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG der 
Lohnsteuerabzug vom auf Inlandsdienstreisen entfallenden Arbeitslohn der Arbeitnehmer 
ihrer ausländischen Betriebsstätten vorzunehmen? 

  

 

AEUV Art 45: 
Lohnsteuerabzug, Betriebsstätte, Arbeitgeber, Ausland, Dienstreise  

Bundesfinanzhof Az: VI R 27/22  
Sind ausländische Betriebsstätten einer im Inland ansässigen Kapitalgesellschaft keine 
Arbeitgeber i.S. des Art. 15 Abs. 2 Buchst. b OECD-MustAbk und ist somit von der in-
ländischen Kapitalgesellschaft als Arbeitgeberin gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG der 
Lohnsteuerabzug vom auf Inlandsdienstreisen entfallenden Arbeitslohn der Arbeitnehmer 
ihrer ausländischen Betriebsstätten vorzunehmen? 

  

 

AO § 122 Abs 2 Nr 1: 
Rückziehung, Vollmacht, Datenbank, Bekanntgabe, Wirksamkeit, Einkommensteuer-
bescheid  

Bundesfinanzhof Az: IX R 30/23  
Hindert die während der 3-Tage-Bekanntgabefiktion des § 122 Abs. 2 Nr. 1 der Abgaben-
ordnung erfolgte elektronische Rücknahme einer Vollmacht via Vollmachtsdatenbank der 
betreffenden Steuerberaterkammer die Wirksamkeit eines Einkommensteuerbescheids, 
wenn der Einkommensteuerbescheid vor der Rücknahme der Vollmacht an den bevoll-
mächtigten Steuerberater abgesandt und von diesem innerhalb der 3-Tage-Bekannt-
gabefiktion empfangen wurde? 

  

 

AO § 155 Abs 1 S 3: 
Doppelbesteuerung, Besteuerungsrecht, Grenzgänger, Abfindung, Frankreich  

Bundesfinanzhof Az: VI R 52/20  
Keine Anwendung der Grenzgängerregelung im DBA-Frankreich auf Abfindungszahlun-
genSetzt die Regelung des Art. 13 Abs. 5 DBA-Frankreich (sog. Grenzgängerregelung) 
eine aktive Tätigkeit und eine zeitliche Kongruenz zwischen Tätigkeit und Zahlung vo-
raus, die bei einer Abfindung für das Ausscheiden aus einem Dienstverhältnis nicht vor-
liegt? Steht daher das Besteuerungsrecht für Abfindungen von Grenzgängern nach Art. 13 
Abs. 1 DBA-Frankreich dem Tätigkeitsstaat zu? 

  

 

AO § 16: 
Gewerbesteuer, Örtliche Zuständigkeit, Sachliche Zuständigkeit  

Bundesfinanzhof Az: III R 27/23  
Zur Frage, ob die Verlegung des Betriebs über die Grenzen eines Bundeslands hinweg 
nicht nur die örtliche Zuständigkeit, sondern auch die sachliche Zuständigkeit tangiert. 
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AO § 16: 
Gewerbesteuer, Örtliche Zuständigkeit, Sachliche Zuständigkeit  

Bundesfinanzhof Az: III R 28/23  
Zur Frage, ob die Verlegung des Betriebs über die Grenzen eines Bundeslands hinweg 
nicht nur die örtliche Zuständigkeit, sondern auch die sachliche Zuständigkeit tangiert. 

  

 

AO § 164: 
Bekanntgabewille, passive Entstrickung, Stundungsregel, Europarecht, Verfassungs-
mäßigkeit, Rückwirkung  

Bundesfinanzhof Az: IX R 38/21  
Aufgabe des Bekanntgabewillens und passiver Entstrickungsgewinn nach § 6 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 4 AStG auf Grund des Abschlusses eines Doppelbesteuerungsabkommens1. Wird 
der für den Erlass eines Verwaltungsaktes erforderliche Bekanntgabewille bereits durch 
die aktenmäßig festgehaltene Weisung eines Sachgebietsleiters aufgegeben und muss die 
Aufgabe des Bekanntgabewillens zusätzlich dem Steuerpflichtigen zeitnah und inhaltlich 
deutlich mitgeteilt werden?2. Ist der Abschluss eines (geänderten) Doppelbesteuerungs-
abkommens (hier: DBA-Spanien 2011) und die hierdurch bedingte "passive Entstrickung" 
vom Auffangtatbestand des § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AStG i.d.F. des SEStEG vom 
07.12.2006 (BGBl I 2006, 2782, BStBl I 2007, 4) erfasst und ist diese Regelung vor der 
Einführung der Stundungsregel (§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 4 AStG) europarechtswidrig?3. 
Stellt die durch § 21 Abs. 23 AStG i.d.F. des Zollkodex-Anpassungsgesetzes vom 
22.12.2014 (BGBl I 2014, 2417, BStBl I 2015, 58) rückwirkend eingeführte Stundungsre-
gel (§ 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 4 AStG) eine verfassungsrechtlich unzulässige echte Rückwir-
kung dar? 

  

 

AO § 195: 
Prüfungsanordnung, Nichtigkeit, Feststellungsklage, Steuerabzug, Beschränkte Steu-
erpflicht  

Bundesfinanzhof Az: IX R 30/22  
Prüfungsanordnung: Feststellungsinteresse für NichtigkeitsfeststellungsklageZuständig-
keit für die Prüfung des Steuerabzugs nach § 50a EStG im Rahmen der Außenprüfung1. 
Ist die Nichtigkeitsfeststellungsklage betreffend eine Prüfungsanordnung auch dann zu-
lässig, wenn zum Zeitpunkt der Klagerhebung bereits geänderte Steuerbescheide bzw. 
Feststellungsbescheide ergangen sind, die auf den Prüfungsfeststellungen beruhen und die 
noch nicht bestandskräftig sind (anhängige Klageverfahren)?2. Ist das Bundeszentralamt 
für Steuern für die Prüfung des Steuerabzugs nach § 50a EStG im Rahmen der Außenprü-
fung (ab dem vom Verordnungsgeber angeordneten Zeitpunkt) sachlich gemäß §§ 195, 16 
AO i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 FVG zuständig? 
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AO § 233: 
Kapitalertragsteuer, Erstattungsanspruch, Verzinsung, Zinslauf  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 32/21  
1. Ist unionsrechtswidrig einbehaltene Kapitalertragsteuer mit 0,5 % pro Monat zu verzin-
sen?2. Beginnt der Zinslauf vier Monate und zehn Arbeitstage nach Stellung des Erstat-
tungsantrags (in entsprechender Anwendung der vom BFH im Urteil vom 22.10.2019 - 
VII R 24/18, BFHE 267, 90 für den Bereich der Energiesteuerentlastung herausgearbeite-
ten Grundsätze) bzw. bei Vorliegen einer Freistellungsbescheinigung, die unter Berufung 
auf eine rechtswidrige Vorschrift widerrufen wurde, mit dem Zeitpunkt des Steuereinbe-
halts? 

  

 

AStG § 1 Abs 1: 
Doppelbesteuerung, Außensteuerrecht, Darlehen, Teilwertabschreibung, Fremdver-
gleich, Sperrwirkung  

Bundesfinanzhof Az: I R 67/23  
1. Ermöglicht Art. 9 Abs. 1 OECD-MustAbk (hier: Art. 9 DBA-Italien) eine Einkünfte-
korrektur nach § 1 Abs. 1 AStG nur dann, wenn der zwischen den verbundenen Unterneh-
men vereinbarte Darlehenszins seiner Höhe, also seiner Angemessenheit nach, dem 
Fremdvergleichsmaßstab nicht standhält?2. Ermöglicht § 1 Abs. 1 AStG nicht die Kor-
rektur einer Teilwertabschreibung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 EStG?3. Mit Beschluss 
vom 08.11.2023 - 2 BvR 1079/20 hat das BVerfG aufgrund der Verfassungsbeschwerde 
das BFH-Urteil vom 14.08.2019 - I R 34/18 aufgehoben und die Sache an den BFH zu-
rückverwiesen. Der Rechtsstreit wird nun unter dem neuen Az. I R 67/23 geführt. 

  

 

AStG § 15 Abs 1: 
Außensteuerrecht, Familienstiftung, Schweiz, Kapitalverkehrsfreiheit, Niederlas-
sungsfreiheit  

Bundesfinanzhof Az: IX R 31/22  
Zu den tatbestandlichen Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 und 2 AStG im Falle einer 
Schweizer FamilienstiftungAuslegung der Begriffe "Bezugsberechtigung" und "Anfalls-
berechtigung"? Unvereinbarkeit von § 15 Abs. 1 AStG mit der Kapitalverkehrsfreiheit? 
Geltungserhaltende Auslegung des § 15 Abs. 6 AStG in Drittstaaten-Fällen? 

  

 

AStG § 15 Abs 1: 
Außensteuerrecht, Familienstiftung, Schweiz, Kapitalverkehrsfreiheit, Niederlas-
sungsfreiheit  

Bundesfinanzhof Az: IX R 32/22  
Zu den tatbestandlichen Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 und 2 AStG im Falle einer 
Schweizer FamilienstiftungAuslegung der Begriffe "Bezugsberechtigung" und "Anfalls-
berechtigung"? Unvereinbarkeit von § 15 Abs. 1 AStG mit der Kapitalverkehrsfreiheit? 
Geltungserhaltende Auslegung des § 15 Abs. 6 AStG in Drittstaaten-Fällen? 
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AStG § 2 Abs 1 S 1: 
Doppelbesteuerung, Außensteuerrecht, Beschränkte Steuerpflicht, Verfassungsmäßig-
keit, Unionsrecht  

Bundesfinanzhof Az: IX R 37/21  
Besteuerung auf "remittance basis" - Vorzugsbesteuerung1. Macht ein in Großbritannien 
ansässiger Steuerpflichtiger von seinem ihm nach britischem Steuerrecht zustehenden 
Wahlrecht Gebrauch, nicht in Großbritannien erzielte Einkünfte auf "remittance basis" zu 
versteuern (d.h., nur soweit sie nach Großbritannien überführt wurden), stellt dies dann 
eine Vorzugsbesteuerung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 AStG dar?2. Ist die Vorschrift des § 2 
Abs. 2 Nr. 2 AStG wegen Verstoßes gegen Art. 20 Abs. 3 GG verfassungswidrig?3. Ver-
stößt die erweitert beschränkte Steuerpflicht i.S. des § 2 Abs. 1 Satz 1 AStG gegen Art. 3 
Abs. 1 GG und ist sie mit dem Unionsrecht unvereinbar? 

  

 

AStG § 20 Abs 2: 
Doppelbesteuerung, Außensteuerrecht, Atypische stille Beteiligung, Betriebsstätte, 
Steuerfreistellung, Anrechnungsmethode, Niederlassungsfreiheit, Kapitalverkehrs-
freiheit  

Bundesfinanzhof Az: IX R 39/21  
1. Sind Zinseinkünfte, die eine inländische Kapitalgesellschaft als Gewinnanteil aus einer 
atypisch stillen Beteiligung mit Betriebsstätte in Luxemburg an ihrer in Luxemburg an-
sässigen Tochterkapitalgesellschaft erhält nach § 20 Abs. 2 AStG in Deutschland nicht 
von der Besteuerung freizustellen (Vorrang des § 20 Abs. 2 AStG vor DBA LUX), son-
dern gilt stattdessen die Anrechnungsmethode?2. Verletzt § 20 Abs. 2 AStG in der in den 
Jahren 2007 und 2008 geltenden Fassung die unionsrechtliche Niederlassungs- oder Kapi-
talverkehrsfreiheit? 

  

 

AStG § 20 Abs 2: 
Außensteuerrecht, Doppelbesteuerung, Freistellung, Anrechnung, Beteiligung  

Bundesfinanzhof Az: IX R 32/23  
Mehrheitsbeteiligung als Voraussetzung für den Methodenwechsel von der Freistellungs-
methode zur Anrechnungsmethode nach § 20 Abs. 2 AStG i.d.F. des StVergAbG bzw. 
des JStG 2008? 

  

 

DBA CHE Art 15: 
Doppelbesteuerung, Besteuerungsrecht, Freistellung, Arbeitslohn  

Bundesfinanzhof Az: VI R 23/22  
Steht für den Lohn, den ein in Deutschland ansässiger Arbeitnehmer von seinem Schwei-
zer Arbeitgeber für die Phase einer unwiderruflichen Freistellung erhält, dem Ansässig-
keitsstaat Deutschland und nicht dem (früheren) Tätigkeitsstaat Schweiz das Besteue-
rungsrecht zu? 
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DBA CHE Art 15 Abs 1: 
Doppelbesteuerung, Besteuerungsrecht, Pilot, Schweiz  

Bundesfinanzhof Az: VI R 28/22  
Ist es für die Beurteilung der Frage, ob die Tätigkeit eines im Inland ansässigen Flugzeug-
führers eines in der Schweiz ansässigen Unternehmens an Bord eines Luftfahrzeuges im 
internationalen Verkehr i.S. des Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Buchst. d DBA-Schweiz 
1971/2010 als in der Schweiz ausgeübt gilt, ausreichend, dass der internationale Flug in 
der Schweiz beginnt oder endet?Werden Tätigkeiten, die nicht an Bord eines Luftfahrzeu-
ges, sondern auf dem Boden erbracht werden, wenn die Tätigkeit der Arbeit an Bord dient 
oder der eigentlichen Arbeit an Bord inhaltlich verbunden sind, bei Tätigkeiten im inter-
nationalen Flugverkehr i.S. des Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Buchst. d DBA-Schweiz 
1971/2010 als in der Schweiz ausgeübt angesehen, wenn der Flug in der Schweiz beginnt 
oder endet? 

  

 

DBA FRA Art 13 Abs 1 S 1: 
Abfindung, Arbeitsortprinzip, Tätigkeitsortsprinzip, Doppelbesteuerungsabkommen  

Bundesfinanzhof Az: VI R 33/21  
Besteuerungsrecht Deutschlands für eine Abfindung an einen Arbeitnehmer, der während 
des Arbeitsverhältnisses seine Tätigkeit in Deutschland, Frankreich und Drittländern aus-
übte und im Zeitpunkt der Abfindungszahlung in Frankreich ansässig ist1. Besteht für 
eine Abfindung bereits dann nach Art. 13 Abs. 1 DBA-Frankreich ein Besteuerungsrecht, 
wenn lediglich ein kausaler Zusammenhang (Anlasszusammenhang) zwischen einem Ar-
beitsverhältnis und der Abfindungszahlung durch den Arbeitgeber besteht, während nach 
der vergleichbaren Regelung des Art. 15 Abs. 1 OECD-MustAbk für Abfindungen ein 
solcher Anlasszusammenhang nicht ausreicht?2. Bestimmt sich das Besteuerungsrecht für 
eine Abfindung nach Art. 13 Abs. 1 DBA-Frankreich danach, wo der Arbeitnehmer wäh-
rend des Arbeitsverhältnisses seine aktive Tätigkeit ausgeübt hat oder --im Falle einer 
Freistellung-- nach einem fiktiven Tätigkeitsort?3. Unter welchen Voraussetzungen han-
delt es sich bei einer Abfindung um ein Ruhegehalt, das nach Art. 13 Abs. 8 DBA-Frank-
reich nur im Ansässigkeitsstaat besteuert werden kann? 

  

 

DBA GRC Art XI Abs 2: 
Doppelbesteuerung, Besteuerungsrecht, Tagegeld, Arbeitslohn  

Bundesfinanzhof Az: VI R 31/21  
Unterliegen aufgrund von Einsätzen bei der europäischen Grenzschutzagentur FRONTEX 
in Griechenland bezogene EU-Gelder (Tagegelder, Fahrt- sowie Unterkunftskosten) der 
inländischen Besteuerung oder sind diese in vollem Umfang nach § 3 Nr. 64 EStG steuer-
frei? 

  

 

DBA LUX Art 14 Abs 1: 
Doppelbesteuerung, Besteuerungsrecht, Abfindung, Luxemburg  

Bundesfinanzhof Az: VI R 24/22  
Besteuerungsrecht für Abfindung eines ehemals in Luxemburg tätigen Arbeitnehmers1. 
Wurden die in der Verständigungsvereinbarung zwischen Luxemburg und Deutschland 
vom 07.09.2011 (BStBl I 2011, 853) zu Abfindungen enthaltenen Regelungen nicht 
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rechtswirksam durch die KonsVerLUXV vom 09.07.2012 (BStBl I 2012, 693) in inner-
staatliches Recht überführt?2. Wird das in der Verständigungsvereinbarung zwischen Lu-
xemburg und Deutschland vom 07.09.2011 (bzw. § 10 KonsVerLUXV vom 09.07.2012) 
gefundene Abkommensverständnis, Abfindungen infolge einer Kündigung und/oder eines 
Sozialplans von der Besteuerung im Ansässigkeitsstaat freizustellen, durch den Wortlaut 
des Art. 14 Abs. 1 DBA-Luxemburg nicht gedeckt? 

  

 

DBA NLD Art 14 Abs 1: 
Doppelbesteuerung, Besteuerungsrecht, Arbeitslohn, Steuerfreistellung  

Bundesfinanzhof Az: VI R 29/22  
Führt die Anwendung der niederländischen sog. 30 %-Regelung zu einer teilweisen tat-
sächlichen Nichtbesteuerung des Arbeitslohns i.S. des § 50d Abs. 9 Satz 4 EStG i.V.m. 
Art. 22 Abs. 1 Buchst. a DBA-Niederlande und kann Deutschland insoweit von einer 
Steuerfreistellung der Einkünfte aus den Niederlanden absehen? 

  

 

ErbStG § 13b Abs 1 Nr 3 S 1: 
Schenkungsteuer, Anteilszuwendung, Steuerbefreiung, Nachversteuerung  

Bundesfinanzhof Az: II R 32/23  
Nachversteuerung gemäß § 13a Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 ErbStG 2009: 
Ist der Nachversteuerungstatbestand personenneutral auszulegen und liegt ein „Aufhe-
ben“ nur bei Beendigung der vertraglichen Bindungen vor? 

  

 

EStG § 1 Abs 2 S 1 Nr 2: 
Steuerpflicht, Lohnsteuer, Öffentliche Kasse, Steuerabzug, Erstattungsanspruch  

Bundesfinanzhof Az: VI R 35/21  
Unterliegen von einem Bistum der römisch-katholischen Kirche Deutschlands gezahlte 
Dienstbezüge eines im Ausland tätigen Priesters aufgrund deren Herkunft aus einer inlän-
dischen öffentlichen Kasse der inländischen Steuerpflicht? 

  

 

EStG § 1 Abs 4: 
Grenzgänger, Beschränkte Steuerpflicht, Pilot, internationaler Luftverkehr, Luftfahr-
zeug, Doppelbesteuerungsabkommen  

Bundesfinanzhof Az: VI R 32/21  
Ist die Regelung in Art. 15 Abs. 3 DBA-Schweiz für Einsätze auf Schiffen oder Luftfahr-
zeugen lex specialis gegenüber der Regelung zu Grenzgängern (Art. 15a DBA-Schweiz)? 

  

 

EStG § 15 Abs 3 Nr 1 S 1 Alt 1: 
Abfärbung, Bagatellgrenze, Einkunftsart, gemischte Tätigkeit, Geringfügigkeit, Ge-
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werbebetrieb, Infizierung, Personengesellschaft, Seitwärtsabfärbung, Stichtag, Typi-
sierung, Umqualifizierung, Verfassung, Vermietung, Vermögensverwaltung, Gleich-
heit  

Bundesverfassungsgericht Az: 2 BvR 2113/22  
(Abfärbung von Verlusten aus gewerblicher Tätigkeit auf die im Übrigen vermögensver-
waltende Tätigkeit einer GbR - Verfassungsmäßigkeit der § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alter-
native 1 und Satz 2 Alternative 1, § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG i.d.F. des WElektro-
MobFördG) 
--Verfassungsbeschwerde-- 

  

 

EStG § 15 Abs 4: 
Verlust, Abzugsbeschränkung, Stille Beteiligung, Kapitalgesellschaft, Verfassungsmä-
ßigkeit  

Bundesfinanzhof Az: XI R 20/23  
Verfassungsmäßigkeit der Abzugsbeschränkung für Verluste von Kapitalgesellschaften 
aus stillen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften nach § 15 Abs. 4 Sätze 6 bis 8 EStG 
i.d.F. des Gesetzes zur Umsetzung der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung steuerli-
cher Vorschriften vom 26.06.2013 (BGBl I 2013, 1809)? 

  

 

EStG § 15a Abs 1: 
Kommanditist, Negatives Kapitalkonto, Investitionsabzugsbetrag, Hinzurechnung  

Bundesfinanzhof Az: IV R 28/23  
Beeinflusst die gewinnerhöhende Hinzurechnung von in Vorjahren in Anspruch genom-
menen Investitionsabzugsbeträgen im Jahr der Investition die Höhe des Kapitalkontos im 
Sinne des § 15a Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes? 

  

 

EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 2: 
Einmalzahlung, Abgeltung, Ruhegeld, Versorgungsbezüge  

Bundesfinanzhof Az: VI R 24/23  
Zur Frage der Steuerpflicht einer Einmalzahlung von der Nordatlantikvertrags-Organisa-
tion (NATO) an einen seiner Zivilangestellten zur Abgeltung von Versorgungsbezügen. 

  

 

EStG § 20 Abs 1 Nr 1: 
Kapitalertragsteuer, Erstattung, Dividende, Drittstaat, Niederlassungsfreiheit, Kapi-
talverkehrsfreiheit  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 21/22  
Kein Anspruch einer Drittstaatengesellschaft auf Erstattung von Kapitalertragsteuer auf 
Dividenden bei Vorrangigkeit der Niederlassungsfreiheit gegenüber der Kapitalverkehrs-
freiheitKann sich eine in einem Drittstaat ansässige Kapitalgesellschaft für einen unions-
rechtlichen Anspruch auf Erstattung von Kapitalertragsteuer in analoger Anwendung des 
§ 50d Abs. 1 Satz 2 EStG nicht auf eine Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit berufen, 
wenn ihre Beteiligung an ihrer Tochtergesellschaft ihr einen sicheren Einfluss auf die 
Entscheidungen der Tochtergesellschaft gewährt? Ist in einem solchen Fall die Niederlas-
sungsfreiheit vorrangig? 
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EStG § 20 Abs 1 Nr 7: 
Darlehen, Rückzahlung, Fälligkeit, Zinsen, Zufluss, Novation  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 30/23  
Nachträgliche Änderung der Laufzeit im Zusammenhang mit einer Darlehensgewährung-
Kommt die Verlängerung einer vertraglich vereinbarten Fälligkeitsregelung in Bezug auf 
die Zinsforderung (Novationsvereinbarung) allein deswegen einer Auswechslung des 
Schuldgrunds und damit einer Schuldumschaffung gleich, weil die vertragliche Haupt-
pflicht in Gestalt der Darlehensrückzahlung bereits weggefallen ist und damit der ak-
zessorische Zusammenhang des Zinsanspruchs als Nebenforderung mit der Darlehensver-
bindlichkeit als Hauptforderung gelöst wird? 

  

 

EStG § 22 Nr 5: 
Direktversicherung, Außerordentliche Einkünfte, Ermäßigter Steuersatz, Einmalzah-
lung, Atypik, Sonstige Einkünfte  

Bundesfinanzhof Az: X R 25/23  
Ist die Auszahlung einer Direktversicherung, deren Beiträge als nach § 3 Nr. 63 EStG 
steuerfrei behandelt wurden, nach Ausübung eines vertraglich eingeräumten Kapitalwahl-
rechts als steuerpflichtige Rente nach § 22 Nr. 5 EStG mit dem regulären Steuersatz zu 
versteuern oder ist der ermäßigte Steuersatz nach § 34 Abs. 1 EStG anzuwenden?Ist das 
bei Vertragsende vorgesehene Wahlrecht zwischen monatlichen Rentenzahlungen oder 
einer einmaligen Kapitalauszahlung sowie der bis Vertragsende vertragskonforme Versi-
cherungsverlauf atypisch, so dass eine Außerordentlichkeit der Einkünfte gegeben 
ist?Kann die Atypik und damit die Außerordentlichkeit auf Basis empirisch statistischer 
Erhebungen festgestellt werden? 

  

 

EStG § 23 Abs 1 S 1 Nr 1: 
Privates Veräußerungsgeschäft, Werbungskosten, Insolvenzverfahren, Regelinsol-
venzverfahren, Verwertung  

Bundesfinanzhof Az: IX R 29/23  
Sind Aufwendungen eines Insolvenzverfahrens als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus privaten Veräußerungsgeschäften berücksichtigungsfähig, wenn die betreffenden Ob-
jekte im Rahmen des Insolvenzverfahrens verwertet wurden? 

  

 

EStG § 3 Nr 12 S 2: 
Aufwandsentschädigung, Ehrenamtliche Tätigkeit, Einheitliche und gesonderte Fest-
stellung, Sonderbetriebseinnahme, Aufwendungen, Nachweis  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 29/23  
Ist eine Aufwandsentschädigung ausnahmsweise nicht steuerfrei, wenn ihr keine entspre-
chenden Aufwendungen (Werbungskosten oder Betriebsausgaben) gegenüberstehen? Ist 
die Höhe der anteiligen betrieblichen Fixkosten einer Freiberuflerpraxis, in der ein Steu-
erpflichtiger während seiner ehrenamtlichen Tätigkeit nicht tätig sein kann, zu berück-
sichtigen, wenn der Steuerpflichtige einen gegenüber der (steuerfreien) Aufwandsentschä-
digung höheren steuerlich anzuerkennenden Aufwand nachweisen will? 
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EStG § 32d Abs 2 Nr 1 Buchst b S 1: 
Verlust, Kapitalvermögen, Tarif, Zuzahlung, Abgeltungsteuer, Wertpapier  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 35/23  
Kommt § 20 Abs. 4a Satz 3 EStG nicht zur Anwendung, wenn der Steuerpflichtige eine 
Barzuzahlung erhält, die den Wert der übertragenen Wertpapiere um ein Vielfaches über-
steigt? Ist der Tatbestand des § 20 Abs. 4a Satz 3 EStG nur dann erfüllt, wenn der Emit-
tent im Zeitpunkt der Fälligkeit der Teilschuldverschreibung ein freies Wahlrecht zur Ein-
lösung in Geld oder/und in Wertpapieren innehat? 

  

 

EStG § 35c: 
Steuerermäßigung, Energetische Maßnahmen, Eigene Wohnzwecke, Heizungsanlage, 
Teilzahlung, Ratenzahlung  

Bundesfinanzhof Az: IX R 31/23  
Die Steuerpflichtigen ließen sich im Jahr 2021 eine neue Heizungsanlage in ihrem zu ei-
genen Wohnzwecken genutzten Gebäude durch einen Handwerksbetrieb einbauen. Zur 
Begleichung des Rechnungsbetrags wurde eine monatliche Ratenzahlung mit dem aus-
führenden Betrieb für die Jahre 2021 bis 2024 vereinbart.Liegt ein Abschluss der energe-
tischen Maßnahmen im Sinne des § 35c des Einkommensteuergesetzes bereits mit der 
ausgeführten Erneuerung der Heizungsanlage (hier Jahr 2021) oder erst mit der vollstän-
digen Begleichung des Rechnungsbetrags (voraussichtlich Jahr 2024) vor? 

  

 

EStG § 3c Abs 2: 
Holding, Konzern, Bilanz, Wirtschaftlicher Zusammenhang, Revisionsbegründungs-
frist, Wiedereinsetzung  

Bundesfinanzhof Az: IV R 25/22  
Stehen die bei einer Holdinggesellschaft angefallenen Konzernabschlusskosten im Sinne 
von § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG in wirtschaftlichem Zusammenhang mit den dem Teilein-
künfteverfahren unterliegenden Beteiligungserträgen mit der Folge, dass sie nur anteilig 
als Betriebsausgaben abgezogen werden können? 

  

 

EStG § 4 Abs 1 S 3: 
Entnahme, Stille Reserven, Betriebsstätte, Rückwirkungsverbot, Verfassungswidrig-
keit  

Bundesfinanzhof Az: I R 5/24  
1. Ermöglichen die Regelungen des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG i.d.F. des SEStEG und des § 4 
Abs. 1 Satz 4 EStG i.d.F. des JStG 2010 die Aufdeckung und Versteuerung stiller Reser-
ven, wenn ein bisher einer inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen zuzuordnen-
des Wirtschaftsgut einer ausländischen Betriebsstätte zuzuordnen ist (hier: Überführung 
von Rechten in eine ausländische Betriebsstätte), und ist die rückwirkende Anwendung 
auf Vorgänge vor dem 1.1.2006 (§ 52 Abs. 8b Sätze 2 und 3 EStG i.d.F. des JStG 2010) 
verfassungsgemäß?2. Das Verfahren wurde bis zur Entscheidung des BVerfG über das 
Normenkontrollersuchen des I. Senats vom 10.04.2013 - I R 80/12 (Az. des BVerfG: 2 
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BvL 8/13) ausgesetzt.3. Nach dem BVerfG-Beschluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13 wird 
das Verfahren unter dem neuen Az. I R 5/24 (I R 99/15) fortgesetzt. 

  

 

EStG § 4 Abs 5 S 1 Nr 13: 
Betriebsausgabe, Abzugsverbot, Bankenabgabe  

Bundesfinanzhof Az: XI R 30/22  
Ist das Betriebsausgabenabzugsverbot gem. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 13 EStG hinsichtlich 
der im Streitjahr 2017 geltenden sog. Bankenabgabe verfassungsgemäß? 

  

 

EStG § 50d Abs 8 S 1: 
Doppelbesteuerung, Besteuerungsrecht, Steuerfreistellung, Rückfallklausel, Nachweis 

Bundesfinanzhof Az: VI R 34/21  
Steuerfreiheit nach DBA - Geltendmachung nach Bestandskraft bei Vorlage eines Nach-
weises gemäß § 50d Abs. 8 Satz 2 EStG1. Weist das DBA-Großbritannien einem Ver-
tragsstaat das ausschließliche Besteuerungsrecht zu, finden dann der Methodenartikel und 
damit auch die Rückfallklausel (subject-to-tax-Klausel) keine Anwendung?2. Ist der in 
der Rückfallklausel verwendete Begriff der Einkünfte so auszulegen, dass er die Ein-
künfte im Sinne der einzelnen abkommensrechtlichen Einkunftsarten meint?3. Ist § 50d 
Abs. 8 Satz 2 EStG eine eigenständige Korrekturnorm, die eine Änderung auch dann ge-
stattet, wenn die Beteiligten im Veranlagungsverfahren zu Unrecht davon ausgegangen 
sind, dass Einkünfte abkommensrechtlich in Deutschland besteuert werden dürfen? 

  

 

EStG § 6 Abs 5: 
Schwestergesellschaft, Personengesellschaft, Stille Reserven, Grundstücksübertra-
gung, Umwandlung, Rückwirkung  

Bundesfinanzhof Az: I R 4/24  
1. Führt die Veräußerung von Grundstücken des Gesamthandsvermögens an eine beteili-
gungsidentische Schwesterpersonengesellschaft zum Buchwert zur Aufdeckung stiller 
Reserven? Welche Bedeutung kommt dem Umstand zu, dass die veräußernde Personen-
gesellschaft später mit steuerlicher Rückwirkung auf einen vor dem Veräußerungsge-
schäft liegenden Stichtag auf ihre Komplementär-GmbH verschmolzen wurde?2. Das 
Verfahren ist durch Beschluss vom 10.04.2013 ausgesetzt und dem BVerfG (dortiges Az.: 
2 BvL 8/13) gemäß Art. 100 Abs. 1 GG vorgelegt worden.3. Nach dem BVerfG-Be-
schluss vom 28.11.2023 - 2 BvL 8/13 wird das Verfahren unter dem neuen Az. I R 4/24 (I 
R 80/12) fortgesetzt. 

  

 

EStG § 9 Abs 6: 
Werbungskosten, Berufsausbildungskosten, Vorläufigkeit, Vorläufigkeitsvermerk, 
Vertrauensschutz  

Bundesfinanzhof Az: VI R 14/23  
Entgegen der Gesetzeslage wurden Aufwendungen für Berufsausbildung in den betreffen-
den Einkommensteuer-Bescheiden 2015 und 2016 berücksichtigt und mit einem entspre-
chenden Vorläufigkeitsvermerk versehen. Aufgrund des Beschlusses des Bundesverfas-



 

bbh Fortbildung GmbH Steuern und Wirtschaftsrecht  Seite - 12 - 
 
 

sungsgerichts vom 19.11.2019 - 2 BvL 22-27/14, BVerfGE 152, 274 sah sich das Finanz-
amt veranlasst, die zu Unrecht als Werbungskosten berücksichtigten Aufwendungen für 
die Berufsausbildung zu streichen. 
War das Finanzamt berechtigt, aufgrund der angeordneten Vorläufigkeit nach § 165 Abs. 
1 Satz 2 Nr. 3 der Abgabenordnung die Einkommensteuer-Bescheide so zu ändern, dass 
sie der ursprünglichen -vom Bundesverfassungsgericht bestätigen- Rechtslage entspre-
chen? 

  

 

EStG § 92a Abs 1 S 1 Nr 1: 
Altersvorsorge, Entnahme, wohnungswirtschaftliche Verwendung, Altersvorsorge-
Eigenheimbetrag, Zeitpunkt  

Bundesfinanzhof Az: X R 24/23  
Liegt eine förderunschädliche wohnungswirtschaftliche Verwendung i.S. des § 92a Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 92a Absatz 1 Satz 5 EStG in der für den Entnahmezeitpunkt maß-
geblichen Fassung auch dann vor, wenn das zu tilgende Darlehen zur Anschaffung/Her-
stellung einer selbstgenutzten Wohnung aufgenommen wurde und nach Umschuldungen 
und Verkauf dieser Wohnung mit dem an die Bank verpfändeten Verkaufserlös die im 
Entnahmezeitpunkt selbstgenutzte Wohnung angeschafft wurde? 

  

 

GewStG § 3 Nr 13: 
Gewerbesteuergesetz, Befreiung, Veräußerung, Veräußerungsgewinn  

Bundesfinanzhof Az: III R 25/23  
Erfasst die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 13 des Gewerbsteuergesetzes i.d.F. des Streitjah-
res 2017 auch die Veräußerung einer privaten allgemeinbildenden oder berufsbildenden 
Einrichtung? 

  

 

GewStG § 3 Nr 13: 
Gewerbesteuerbefreiung  

Bundesfinanzhof Az: III R 26/23  
Zur Auslegung des Begriffs der berufsbildenden Einrichtungen gemäß § 3 Nr. 13 des Ge-
werbesteuergesetzes 

  

 

GrEStG § 9 Abs 1 Nr 1: 
Grunderwerbsteuer, Bemessungsgrundlage  

Bundesfinanzhof Az: II R 1/24  
Einbeziehung von Kompensationszahlungen in die Bemessungsgrundlage für die Grund-
erwerbsteuer: 
Welche Anforderungen sind an den Grad der Gewissheit für die Feststellung, ob der 
Dritte im Sinne von § 9 Abs. 3 Nr. 3 GrEStG tatsächlich in der Lage und willens ist das 
Eigentum am Grundstück anstelle des Erwerbers zu erlangen, zu stellen? 
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GrStG § 1 Abs 1 S 1 Nr 1: 
Grundsteuermessbetrag, Grundsteuerbefreiung, Ablehnung, Einheitswertbescheid  

Bundesfinanzhof Az: II R 29/23  
Wird ein Grundstück unmittelbar für steuerbegünstigte Zwecke genutzt und ist es deshalb 
von der Grundsteuer während des Herrichtens eines anderen Grundstücks zu befreien, 
wenn auf ihm zwingend erforderliche Hilfstätigkeiten für die Herrichtung des anderen 
Grundstücks ausgeführt werden und es aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein uner-
lässliches Hilfsmittel für das andere Grundstück darstellt? 

  

 

InvZulG 2007 § 11: 
Investitionszulage, Rückforderung, Verzinsung  

Bundesfinanzhof Az: III R 19/23  
Zinsbescheide betreffend der Rückforderung von Investitionszulage - Zur Frage der Zah-
lungsverjährung im konkreten Fall 

  

 

KStG § 27 Abs 1 S 1: 
Einlagekonto, Wirtschaftliche Neugründung, Stammeinlage, Kapitalrücklage  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 22/22  
Ist die erneute Leistung der Stammeinlage im Rahmen einer wirtschaftlichen Neugrün-
dung im Rahmen der Feststellung des steuerlichen Einlagekontos als nicht bestandserhö-
hende Leistung in das Nennkapital zu qualifizieren oder handelt es sich um eine nicht (zu-
sätzlich) in das Nennkapital erbrachte Leistung, die den festzustellenden Bestand im 
Sinne des § 27 Abs. 2 Satz 1 KStG erhöht? 

  

 

KStG § 27 Abs 3 S 1 Nr 3: 
Einlagekonto, Bescheinigung, Zahlungstag, Betrieb gewerblicher Art, Dauerverlust-
geschäfte  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 39/23  
Kann von dem gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Erfordernis der Angabe des Zah-
lungstags in der Bescheinigung nach § 27 Abs. 3 KStG bei einem Verpachtungs-BgA als 
Dauerverlustbetrieb abgesehen werden? 

  

 

KStG § 27 Abs 5 S 4: 
Steuerfestsetzung, Haftungsbescheid, Auslegung, Kapitalertragsteuer  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 34/20  
Kann ein Bescheid, der seiner Überschrift und seinem Tenor nach eine Steuerfestsetzung 
ist, als Haftungsbescheid ausgelegt werden? 
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KStG § 27 Abs 5: 
Kapitalertragsteuer, Haftung, Rückwirkung, Verfassungsmäßigkeit, Nachforderung  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 35/20  
Haftung für Kapitalertragsteuer1. Ist die rückwirkende Änderung von § 27 Abs. 5 KStG 
durch das SEStEG verfassungsgemäß?2. Kann für einen Nachforderungsbescheid zur Ka-
pitalertragsteuer die Regelung des § 27 Abs. 5 Satz 4 KStG herangezogen werden? 

  

 

KStG § 32 Abs 5: 
Kapitalertragsteuer, Erstattungsanspruch, Festsetzungsverjährung, Anlaufhemmung, 
Kapitalverkehrsfreiheit, Freistellungsbescheid  

Bundesfinanzhof Az: VIII R 38/23  
Kapitalertragsteuererstattung: Festsetzungsverjährung eines Freistellungsanspruchs nach 
§ 32 Abs. 5 KStG1. Löste das EuGH-Urteil Kommission/Deutschland vom 20.10.2011 - 
C-284/09 (EU:C:2011:670) eine Anlaufhemmung gemäß § 170 Abs. 1 AO für die vier-
jährige Festsetzungsfrist gemäß § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO im Erstattungsverfahren 
des § 32 Abs. 5 KStG aus?2. Verstößt die allgemeine Anwendbarkeit der Verjährungsre-
gelungen gemäß §§ 169 bis 171 AO im Erstattungsverfahren gemäß § 32 Abs. 5 KStG im 
Hinblick auf das EuGH-Urteil Kommission/Deutschland (EU:C:2011:670) gegen die Ka-
pitalverkehrsfreiheit (Art. 63 AEUV)? 

  

 

KStG § 36 Abs 4: 
Verwendbares Eigenkapital, Umgliederung, Halbeinkünfteverfahren, Anrechnungs-
verfahren, Rückwirkung  

Bundesfinanzhof Az: I R 3/24  
1. Sind die Umgliederungsvorschriften zum Übergang vom körperschaftsteuerlichen An-
rechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren verfassungsgemäß?2. Ist § 36 Abs. 4 KStG in § 
34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010 verfassungskonform auszulegen, um bei Anwen-
dung der gesetzlichen Neuregelung einen - verfassungswidrigen - umgliederungsbeding-
ten Verlust an Körperschaftsteuerminderungspotential zu vermeiden?3. Das Verfahren 
wurde durch Beschluss vom 11.11.2015 - I R 7/15 bis zur Entscheidung des BVerfG in 
den Verfahren 2 BvR 1424/15 und 2 BvL 29/14 ausgesetzt.4. Nach den Beschlüssen des 
BVerfG vom 24.11.2022 - 2 BvR 1424/15 und vom 06.12.2022 - 2 BvL 29/14 wird der 
Rechtsstreit unter dem neuen Az. I R 22/23 (I R 7/15) fortgeführt.5. Das Verfahren I R 
22/23 (I R 7/15) wurde durch Beschluss vom 17.05.2023 bis zur Wirksamkeit der vom 
BVerfG geforderten rückwirkenden gesetzlichen Neuregelung von § 36 Abs. 4 KStG 
i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010 sowie § 36 Abs. 4 KStG i.d.F. von § 
34 Abs. 11 KStG i.d.F. des Gesetzes vom 25.07.2014 --längstens bis zum 31.12.2023-- 
erneut ausgesetzt.6. Nach Ablauf der Verfahrensaussetzung zum 31.12.2023 wird das 
Verfahren unter dem neuen Az. I R 3/24 (I R 22/23, I R 7/15) fortgesetzt. 
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KStG § 36 Abs 7: 
Körperschaftsteuerguthaben, Körperschaftsteuerminderung, Gleichbehandlung  

Bundesfinanzhof Az: I R 1/24  
1. Verstoßen die durch das Jahressteuergesetz 2010 getroffenen Regelungen zur Umglie-
derung der Teilbeträge des verwendbaren Eigenkapitals (vEK) in ein Körperschaftsteuer-
guthaben gegen den Gleichheitssatz des Grundgesetzes? Führt die weiterhin gemäß § 36 
Abs. 4 KStG vorzunehmende Verrechnung von negativen EK 02 mit belasteten vEK zu 
einer verfassungswidrigen Vernichtung von Körperschaftsteuerminderungspotential?2. 
Mit Beschluss vom 24.11.2022 - 2 BvR 1424/15 hat das BVerfG aufgrund der Verfas-
sungsbeschwerde das BFH-Urteil vom 25.02.2015 - I R 86/12 aufgehoben und die Sache 
an den BFH zurückverwiesen. Der Rechtsstreit wird nun unter dem neuen Az. I R 7/23 
geführt.3. Das Verfahren I R 7/23 wurde durch Beschluss vom 17.05.2023 bis zur Wirk-
samkeit der vom BVerfG geforderten rückwirkenden gesetzlichen Neuregelung von § 36 
Abs. 4 KStG i.d.F. von § 34 Abs. 13f KStG i.d.F. des JStG 2010 sowie § 36 Abs. 4 KStG 
i.d.F. von § 34 Abs. 11 KStG i.d.F. des Gesetzes vom 25.07.2014 --längstens bis zum 
31.12.2023-- ausgesetzt.4. Nach Ablauf der Verfahrensaussetzung zum 31.12.2023 wird 
das Verfahren unter dem neuen Az. I R 1/24 (I R 7/23) fortgesetzt. 

  

 

KStG § 38: 
Körperschaftsteuererhöhung, Verfassungswidrigkeit, Gleichheitsgrundsatz, Rückwir-
kung, Beihilfe  

Bundesfinanzhof Az: I R 2/24  
1. Verstößt § 38 Abs. 4 bis 10 (i.V.m. § 34 Abs. 16) KStG 2002 i.d.F. des JStG 2008 ge-
gen den verfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz oder das Rückwirkungsverbot? Ver-
stößt die Vorschrift darüber hinaus gegen das unionsrechtliche Beihilfeverbot?2. Mit Be-
schluss vom 07.12.2022 - 2 BvR 988/16 hat das BVerfG aufgrund der Verfassungsbe-
schwerde das BFH-Urteil vom 28.10.2015 - I R 65/13 aufgehoben und die Sache an den 
BFH zurückverwiesen. Der Rechtsstreit wird nun unter dem neuen Az. I R 14/23 ge-
führt.3. Das Verfahren I R 14/23 wurde durch Beschluss vom 17.05.2023 bis zur Wirk-
samkeit der vom BVerfG geforderten rückwirkenden gesetzlichen Neuregelung von § 38 
Abs. 5 und 6 KStG i.d.F. des JStG 2008 i.V.m. § 34 Abs. 16 Satz 1 KStG i.d.F. des JStG 
2008 und i.V.m. § 34 Abs. 14 Satz 1 KStG i.d.F. des Gesetzes vom 25.07.2014 --längs-
tens bis zum 31.12.2023-- ausgesetzt.4. Nach Ablauf der Verfahrensaussetzung zum 
31.12.2023 wird das Verfahren unter dem neuen Az. I R 2/24 (I R 14/23) fortgesetzt. 

  

 

KStG § 4 Abs 1 S 1: 
Betrieb gewerblicher Art, Kurbetrieb, Luftkurort  

Bundesfinanzhof Az: V R 50/20  
Kurbetrieb als Betrieb gewerblicher Art i.S. von § 4 Abs. 1 Satz 1 KStG; Auslegung der 
Übergangsregelung in § 34 Abs. 6 Satz 5 KStG i.d.F. des JStG 20091. Begründen Anla-
gen, die ein staatlich anerkannter Luftkurort unter Erhebung eines Kurbeitrags unterhält 
und die erkennbar den Fremdenverkehr fördern sollen, ohne das Vorhandensein von kur-
spezifischen Einrichtungen keinen einheitlichen BgA "Kurbetrieb"?2. Kann ein Luftkur-
ort Spazier- und Wanderwege, die durch (zumindest faktische) öffentliche Widmung allen 
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Besuchern zugänglich sind, nicht seinem BgA "Kurbetrieb", im Rahmen dessen ein Kur-
beitrag zur Erneuerung und Pflege der Fremdenverkehrseinrichtungen erhoben wird, zu-
ordnen?3. Ist § 34 Abs. 6 Satz 5 KStG i.d.F. des JStG 2009 eine Vertrauensschutzrege-
lung zugunsten derjenigen Eigengesellschaften und BgA, bei denen die Finanzverwaltung 
vor dem Inkrafttreten des JStG 2009 Dauerverluste nach Grundsätzen anerkannt hat, die 
nicht den Anforderungen des § 8 Abs. 7 KStG genügen würden? Hilft § 34 Abs. 6 Satz 5 
KStG i.d.F. des JStG 2009 nicht (auch) über das Fehlen der Voraussetzungen eines BgA 
i.S. des § 4 Abs. 1 Satz 1 KStG hinweg, weshalb vor Inkrafttreten des JStG 2009 irrtüm-
lich als BgA oder Teil eines BgA eingestufte Hoheitsbetriebe i.S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 
KStG nicht von der Übergangsregelung erfasst werden? 

  

 

KStG § 4 Abs 1 S 1: 
Betrieb gewerblicher Art, Verflechtung  

Bundesfinanzhof Az: V R 43/21  
Enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht nach § 
4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG zwischen einem eigenständigen BgA "Blockheizkraftwerk" 
und einem BgA "Freibad"? Anwendung des BMF-Schreibens vom 11.05.2016 (BStBl I 
2016, 479)? 

  

 

KStG § 8 Abs 7: 
Verlustvortrag, Organschaft  

Bundesfinanzhof Az: V R 51/20  
Behandlung von Verlustvorträgen im Zusammenhang mit der Spartenbesteuerung bei Be-
gründung einer Organschaft im Bereich Verkehr und Versorgung1. Führt die Begründung 
einer Organschaft zwischen einer Eigengesellschaft als Organträgerin und einer als Ver-
sorgungsunternehmen tätigen Organgesellschaft, an der die Organträgerin bislang nur 
eine Beteiligung hielt, im Rahmen der Spartenrechnung nicht zur Bildung einer neuen 
Sparte, auch wenn bis dahin lediglich eine Organschaft zwischen der Eigengesellschaft 
als Organträgerin und einer als Verkehrsunternehmen tätigen Organgesellschaft besteht? 
Werden Verlustvorträge aus dem Verkehrsbereich danach durch das Hinzutreten der Org-
anschaft aus dem Versorgungsbereich nicht "eingefroren"? Ist die Sparte Verkehr/Versor-
gung unabhängig davon, ob beide Tätigkeiten gleichzeitig ausgeübt werden, stets als ein-
heitlich anzusehen?2. Müssen sich Organträger im Rahmen der Spartenrechnung die Tä-
tigkeiten der Organgesellschaften als eigene Tätigkeiten zurechnen lassen?3. Führt die 
dauerhafte Zusammenfassung zur einheitlichen Sparte Verkehr/Versorgung mit der Folge 
der Nutzungsmöglichkeit von Verlustvorträgen aus dem Verkehrsbereich nicht zu einer 
Verletzung von EU-Beihilferegelungen nach Art. 107 ff. AEUV? 

  

 

UmwStG § 24 Abs 4: 
Personengesellschaft, Verschmelzung, Gesamtrechtsnachfolge, Gewerbeverlust, Ver-
lustvortrag, Rückbeziehung  

Bundesfinanzhof Az: IV R 1/24  
Existiert bei einer Vermögensübertragung im Wege der Gesamtrechtnachfolge durch Ver-
schmelzung zweier Personengesellschaften aufgrund der Rückwirkung nach § 24 Abs. 4 
UmwStG zum Einbringungszeitpunkt steuerlich nur noch eine Gesellschaft mit der Folge, 
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dass die bis zum Ablauf des steuerlichen Übertragungsstichtags erzielten Gewinne der 
übernehmenden Gesellschaft mit den laufenden und den auf den 31.12. des Vorjahres 
festgestellten verrechenbaren Verlusten der übertragenden Gesellschaft zu verrechnen 
sind? 
Durch Beschluss vom 28.01.2022 – IV R 7/21 wurde das Ruhen des Verfahrens bis zum 
Ergehen einer verfahrensabschließenden Entscheidung im Verfahren I R 48/20 angeord-
net. Der Ruhensgrund ist durch das BFH-Urteil vom 12.04.2023 – I R 48/20 (BFHE 280, 
189, BStBl II 2023, 888) entfallen. Das Verfahren wird unter dem Aktenzeichen IV R 
1/24 fortgeführt. 

 


